
 

Genehmigte Ausschreibung  
durch die Kommission für  
Pferdeleistungsprüfungenin Westfalen (KLW)  

Barlo-Bocholt  
Frühjahrsturnier mit JUNGPFERDETAG SPRINGEN  
- LATE ENTRY - 

12.05.2023 LPO 
Veranstalter: Reit- u. Fahrverein Barlo-Bocholt e.V. 
NeOn Nennungsschluss: 05.05.2023 
Weitere Informationen zur Veranstaltung: 
Monika Terodde 
Gerhard-Domagk-Str. 20 
46397 Bocholt 
Tel.: 0177 / 5904701 
Email: turnierleitung@reitverein-barlo-bocholt.de 
Internet: www.reitverein-barlo-bocholt.de 
Vorläufige ZE 
Fr. vorm.: 1,2,3; nachm.: 4,5,6 
__________________________________________ 
 
Besondere Bestimmungen 
- Einsätze/Nenngelder und LK-Abgabe werden mittels NeOn durch 
Lastschriftverfahren eingezogen. 
- Für jeden reservierten Startplatz ist eine LK-Abgabe von 1,00 Euro 
mit der Nennung zu entrichten 
- Die Bereitstellung der Zeiteinteilung erfolgt im Internet unter 
www.nennung-online.de. 
- Geldpreise sind bis zum Turnierende an der Meldestelle 
abzuholen. Für das Nachsenden von Turnierabrechnungen bzw. 
Geldpreisen wird eine Bearbeitungsgebühr berechnet. 
- Die Begrenzungen über die Anzahl der zugelassenen Startplätze 
je Teilnehmer in allen LP dieser Ausschreibung entfallen für 
Stamm-Mitglieder des Veranstalters, jedoch sind die Bestimmungen 
der LPO und KLW einzuhalten. 
- Ponys sind nur in den LP startberechtigt, in denen sie ausdrücklich 
erwähnt werden! 
- Hunde sind auf dem Turniergelände an der Leine zu führen 
.- Die sportfachliche Ausschreibung wird vorbehaltlich der 
Genehmigung/Zustimmung der zuständigen Behörde 
(Ordnungs-/Gesundheitsamt) genehmigt. 
- Richter: Paul Gummelt, Herbert Schmerling und Heidi Rosenthal. 
- Parcourschefteam: Claus Thyatmer und Michael Erkner. 
- Ein Hufschmied steht während der Veranstaltung nicht zur 
Verfügung. 
Platzverhältnisse: 
- Springen: Neuer Sandplatz Prüfungsplatz 55 x 70 m (Geotextil) mit 
Ebbe/Flut System, 1 Vorbereitungsplatz 30 x 60 m (Sand) und 1 
Vorbereitungsplatz 40 x 40 m (Stremmer Sand). 
- Veranstaltungsort und Navi-Adresse: Reitanlage des Reit- und 
Fahrvereins Barlo-Bocholt e. V., Winterswijkerstr. 57c, 46399 
Bocholt. 
 
Teilnahmeberechtigung 
 
A. LP Nr. 1 - 6 für Stamm-Mitglieder eines anerkannten RV der 
BRD. 
 
Leistungsprüfungen gem. LPO 
  



1. Springpferdeprüfung Kl.A*   (E+150,00 €, ZP) 
- nur 4 - 5jährige Pferde 
Pferde: 4+5 jähr.  Alle Alterskl., LK 1,2,3,4,5,6. Ausr. 70. Richtv: 
363,1.  Einsatz: 15,00 €; VN: 15; SF: J 
  
2. Springpferdeprüfung Kl.A*   (E+150,00 €, ZP) 
- nur 4 - 6jährige Pferde/Ponys 
Pferde/Ponys: 4-6 jähr.; 6j. jedoch nur, die im Anrechnungszeitraum 
nicht mehr als 1 x in Springpferdeprfg. bzw. Spr. Kl. A u./o. höher 
platz. waren.  Alle Alterskl., LK 1,2,3,4,5,6. Ausr. 70. Richtv: 
363,1.  Einsatz: 15,00 €; VN: 15; SF: T 
  
3. Springpferdeprüfung Kl.A**   (E+150,00 €, ZP) 
- nur 5- und 6jährige Pferde/Ponys - 
Pferde/Ponys: 5+6 jähr.; 6j. jedoch nur, die im Anrechnungszeitraum 
nicht mehr als 1 x in Springpferdeprfg. bzw. Spr. Kl. A u./o. höher 
platz. waren.  Alle Alterskl., LK 1,2,3,4,5,6. Ausr. 70. Richtv: 
363,1.  Einsatz: 15,00 €; VN: 15; SF: A 
  
4. Springpferdeprüfung Kl.L   (E+200,00 €, ZP) 
- nur 5- und 6 jährige Pferde 
Pferde: 5+6 jähr.  Alle Alterskl., LK 1,2,3,4,5. Ausr. 70. Richtv: 
363,1.  Einsatz: 18,00 €; VN: 15; SF: K 
  
5. Springpferdeprüfung Kl.L   (E+200,00 €, ZP) 
- nur 5 - 7 jährige Pferde 
Pferde: 5-7 jähr.; 7j. jedoch nur, die im Anrechnungszeitraum nicht 
mehr als 1 x in Springpferdeprfg. bzw. Spr. Kl. L u./o. höher platz. 
waren.  Alle Alterskl., LK 1,2,3,4,5. Ausr. 70. Richtv: 363,1.  
Einsatz: 18,00 €; VN: 15; SF: U 
  
6. Springpferdeprüfung Kl.M*   (E+250,00 €, ZP) 
- nur 5 - 7 jährige Pferde 
Pferde: 5-7 jähr.; 7j. jedoch nur, die im Anrechnungszeitraum nicht 
mehr als 1 x in Springpferdeprfg. bzw. Spr.  Kl. M u./o. höher platz. 
waren.  Alle Alterskl., LK 1,2,3,4. Ausr. 70. Richtv: 363,1.  
Einsatz: 21,00 €; VN: 15; SF: G 
 
 

 
Genehmigungsvermerk 
 
"Die sportfachliche Ausschreibung zur Veranstaltung am 12.05.2023 in 
Barlo-Bocholt wird vorbehaltlich der Genehmigung/Zustimmung der 
zuständigen Behörde (Ordnungs-/Gesundheitsamt/Stadtverwaltung) 
genehmigt."    
  
Münster i. W., den 22.03.2023            Kommission für 
 Pferdeleistungsprüfungen 
 in Westfalen 

 

  


